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RS OGH 1988/10/20 6Ob575/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1988

Norm

ABGB §1299 E

KWG §18 Abs6

Rechtssatz

Ein Sparer, der ein in fremder Sprache verfaßtes Losungswort vereinbart, muß nicht damit rechnen, daß die

Auszahlung schon bei ungefährer phonetischer Nennung oder gar bei einer unrichtigen Übersetzung des

Losungswortes, was vom Schalterbediensteten nicht überprüft werden konnte, erfolgt. Vielmehr kann er damit

rechnen, daß eine genaue Angabe des Losungswortes (Buchstabierung oder Niederschrift) verlangt oder die Prüfung

der materiellen Berechtigung des Vorlegers vorgenommen wird.
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